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Einführung 

Die Behandlung des Irrtums im Strafrecht ist auch nach der Grundsatzent-
scheidung des BGH vom 18. März 19521 und der Neuregelung der §§ 16, 17 
StGB umstritten geblieben. Die "herrschende Meinung" stimmt zwar weitge-
hend darin überein, das Unrechtsbewußtsein vom Vorsatz zu unterscheiden und 
daher vom Vorsatztäter nur die Kenntnis der Tatumstände und, bei den sog. 
normativen Tatbestandsmerkmalen, zusätzlich eine "Parallelwertung in der Lai-
ensphäre" zu verlangen. Allerdings bestehen erhebliche Differenzen bei der Be-
stimmung des "Normativen" der normativen Tatbestandsmerkmale. Daher wird 
auch die Frage, worauf sich der Vorsatz bei normativen Tatbestandsmerkmalen 
zu beziehen habe, letztlich uneinheitlich beantwortet. 

Dieselbe Streitfrage eröffnet sich beim Irrtum zuungunsten des Täters, wenn 
es gilt, den Versuch vom Wahndelikt zu unterscheiden. Gilt hier ein Umkehr-
prinzip, so daß der "umgekehrte Tatumstandsirrtum" stets einen strafbaren 
Versuch begründet? 

Der Überblick über das Meinungsbild wird durch unterschiedliche Herange-
hensweisen, zum Teil aber auch durch terminologische Unklarheiten erschwert. 
So wurde zwar mit der Hinwendung des BGH zur Schuldtheorie der Untergang 
der reichsgerichtlichen Unterscheidung von Tat- und Rechtsirrtum proklamiert. 
Doch erlebt diese Rechtsprechung des Reichsgerichts heute eine Renaissance: 
Kuhlen behauptet, die Unterscheidung zwischen Tatbestands- und Verbotsirr-
tum stelle in Wahrheit eine Fortführung der reichsgerichtlichen Jurisprudenz 
dar.2 

Während die Differenzen beim "einfachen Irrtum" vor allem in der Begriffs-
verwendung und in der dogmatischen Begründung, kaum aber in den Ergebnis-
sen feststellbar sind, gehen die Auffassungen beim umgekehrten Irrtum weit 
auseinander. Insbesondere Burkhardt wendet sich gegen ein Umkehrverhältnis 
von Tatbestands- und Verbotsirrtum einerseits, Versuch und Wahndelikt 
andererseits, da nach seiner Ansicht ein Rechtsirrtum niemals zum Versuch 

1 BGHSt 2, 194. 

2 Kuhlen (1987), S. 147 Cf., 157 Cf. 
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führen kann.3 Ihm sind einige gefolgt, wobei allerdings Streit darüber besteht, 
ob in diesen Fällen der Versuchsvorsatz fehle, der objektive Tatbestand nicht 
erfüllt oder nur die Strafbarkeit des Versuchs nicht gegeben sei. 

Diese allgemeinstrafrechtlichen Probleme führen zu um so größerer Unsi-
cherheit, wenn sie in einem Bereich bedeutsam werden, in dem die Anwen-
dung des Allgemeinen Teils des StGB ohnehin problematisch ist. Dies ist im 
Steuerstrafrecht aus zwei Gründen der Fall. 

Zum einen wirkt auch heute, nachdem gemäß § 369 AO der Allgemeine Teil 
des StGB im Steuerstrafrecht anzuwenden ist, eine vom Kernstrafrecht ab-
weichende Dogmatik immer noch fort. So werden Grundsätze, die für ältere 
Steuergesetze mit einer speziellen Irrtumsregelung entwickelt wurden, aufrecht-
erhalten, obwohl diese Irrtumsregelungen mit der allgemeinen Akzeptanz der 
Schuldtheorie gegenstandslos geworden sind. Schließlich ist es bemerkenswert, 
wenn in einem grundlegenden und anerkannten Steuerstrafrechtskommentar der 
Vorsatz nach wie vor als Teil der Schuld kommentiert4 oder der Irrtum über 
die Garantenpflicht bei der Steuerhinterziehung ohne jede Begründung bewußt 
anders als im Kernstrafrecht behandelt wird5• 

Allerdings wirft die Anwendung des § 370 AO selbst unter Beachtung der 
allgemeinstrafrechtlichen Dogmatik Probleme auf. Dabei geht es vor allem um 
die Behandlung des Merkmals " Steuerverkürzung " . Obwohl ganz überwiegend 
als Blankettbegriffbezeichnet, wollen es Rechtsprechung und h. L. in Vorsatz-
und Irrtumsfragen als normatives Tatbestandsmerkmal behandeln. Hier besteht 
also entweder Unsicherheit über den Begriff des Blankettstrafgesetzes oder aber 
eine bewußte Abweichung von der im Kernstrafrecht herrschenden Dogmatik. 
In Frage steht dabei das Sachproblem, ob der Steueranspruch oder aber die 
diesen begründenden tatsächlichen Umstände Gegenstand des Hinterziehungs-
vorsatzes sind. 

Weitere Besonderheiten bestehen bei der Abgrenzung der Steuerhinterzie-
hung durch Handeln von derjenigen durch Unterlassen. Lütt stellt die These 
auf, daß die Steuerhinterziehung nur durch Unterlassen begehbar sei,6 was 
selbstverständlich Konsequenzen für den subjektiven Tatbestand hätte. 

3 Burkhardt, JZ 1981,681 ff. 

4 Kohlmann § 370 Rn. 201. 

5 Kohlmann § 370 Rn. 228. 

6 Lütt (1988), S. 46 ff. 



Einführung 15 

Da diese steuerstrafrechtlichen Probleme nur gelöst werden können, wenn 
zuvor geklärt ist, welche allgemeinen Grundsätze anzuwenden sind, wurden die 
Erörterungen zur allgemeinen Vorsatz- und Irrtumsproblematik dem steuer-
strafrechtlichen Teil geschlossen vorangestellt. 

Dabei ergibt sich, daß alle Fragen der Einordnung und Behandlung von Irr-
tümern in erster Linie die Frage betreffen, wie sich der Irrtum auf den Vorsatz 
des Täters auswirkt. Den Kern der Untersuchung im ersten Teil bildet also die 
Erörterung des Vorsatzgegenstandes. 

Da sich der Vorsatz auf die Merkmale des objektiven Tatbestandes zu bezie-
hen hat, bedarf es jedoch zunächst der Klärung, welche Merkmale zum Tatbe-
stand des Gesetzes gehören. Es ist dies die Frage nach der Abgrenzung des 
Tatbestandsmerkmals vom Blankettbegriff, des Vollstrafgesetzes vom Blan-
kettstrafgesetz. 

Der Untersuchung über den Vorsatz und der damit verbundenen Einordnung 
von Irrtümern als vorsatzausschließend bzw. vorsatzirrelevant folgt eine Erör-
terung, welche Fehlvorstellungen den Vorsatz begründen können. Es handelt 
sich um die Abgrenzung von Versuch und Wahndelikt sowie um die Prüfung 
der Stratbarkeit und Strafwürdigkeit des untauglichen Versuchs. 

Mit den Ergebnissen des ersten Teils ist ein Fundament für die Hinwendung 
zu den steuerstrafrechtlichen Problemen geschaffen: 

Schwerpunkt dieses zweiten Abschnitts bildet, nach einem Überblick über 
die Entwicklung der steuerstrafrechtlichen Irrtumslehre und einer Einführung 
in den objektiven Tatbestand des § 370 AO, die Untersuchung der Blankett-
eigenschaft dieser Vorschrift und der Konsequenzen für die Behandlung des 
Irrtums über den Steueranspruch. 

Die Behandlung des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO erfordert eine kritische Ausein-
andersetzung mit der These Lütts, § 370 AO sei ein reines Unterlassungsdelikt. 
Anschließend gilt es, die Anforderungen an den Vorsatz in Bezug auf die 
Steuer- und Steuererklärungspflicht zu klären. 

Auch bei der Anwendung des Bannbruchs gemäß § 372 AO ergeben sich 
Widersprüche zwischen der Behandlung von Irrtümern und der allgemeinen 
Irrtumsdogmatik. Erforderlich ist also eine Untersuchung der Struktur des Tat-
bestandes und die Anwendung der im allgemeinen Teil erarbeiteten Grund-
sätze. 


	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Einführung

